
Geschäftsführung  
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Frau Lesser 

Telefon:  (0221) 221-23074 
Fax:  (0221) 221-24500 
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Niederschrift 
über die Sitzung des Liegenschaftsausschusses in der Wahlperiode 2009/2014 am 
Donnerstag, dem 05.12.2013, 15:30 Uhr bis 16:33 Uhr, Rathaus Spanischer Bau, 
Heinrich Böll Saal ( Raum-Nr. B 120) 

Anwesend waren: 

Vorsitzender 
Herr Jörg Frank GRÜNE  

Stimmberechtigte Mitglieder 
Herr Werner Böllinger SPD  

Herr Lutz Tempel SPD  

Herr Herbert Gey CDU  

Frau Anna-Maria Henk-Hollstein CDU  

Herr Manfred Richter GRÜNE  

Herr Bürgermeister Manfred Wolf FDP  

Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Absatz 1 Satz 7 bis12 Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen 
Herr Bernd Fieber proKöln  

Herr Jörg Detjen DIE LINKE. Vertreter für RM Weisenstein 

Verwaltung 
Frau Beigeordnete Ute Berg  

Stadtverwaltung Amt für Liegenschaften, Verm. u. Kat.  

Stadtplanungsamt  

Amt für Stadtentwicklung und Statistik  

Schriftführerin 
Frau Gerhild Lesser  Gerhild Lesser  



  Niederschrift über die Sitzung des Liegenschaftsausschusses am 05.12.2013 

Der Liegenschaftsausschuss ist mit der Beratung der verfristeten und als Tischvorlage 
überreichten Vorlagen einverstanden und beschließt folgende Tagesordnung: 

Tagesordnung 

I. Öffentlicher Teil 

1 Vorlagen / Mitteilungen 

1.1 Abschluss städtebaulicher Verträge bei Bebauungsplanverfahren auf der 
Grundlage einer standardisierten Verfahrensweise;  
hier: Beschluss über das "Kooperative Baulandmodell Köln"  
NEUFASSUNG VOM 18.09.2013  
VI/61 
4325/2012 

1.2 Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 07.10.2013 zur Sitzung des Liegen-
schaftsausschusses am 12.11.2013, TOP 6.1  
Grundstücksfonds NRW  
VI/15 
3610/2013 

2 Gleichstellungsrelevante Themen 
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I. Öffentlicher Teil 

 1 Vorlagen / Mitteilungen 

1.1 Abschluss städtebaulicher Verträge bei Bebauungsplanverfahren auf 
der Grundlage einer standardisierten Verfahrensweise;  
hier: Beschluss über das "Kooperative Baulandmodell Köln"  
NEUFASSUNG VOM 18.09.2013  
VI/61 
4325/2012 

Beschluss: 
Der Liegenschaftsausschuss verweist die Vorlage ohne Votum in die nachfolgenden 
Gremien 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 

1.2 Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 07.10.2013 zur Sitzung des Liegen-
schaftsausschusses am 12.11.2013, TOP 6.1  
Grundstücksfonds NRW  
VI/15 
3610/2013 

Beantwortung einer Anfrage: 
Anfrage 
Der Grundstücksfonds NRW wurde eingerichtet, um Gewerbe-, Industrie- und 
Verkehrsbrachen zu reaktivieren. Der Fonds wurde vom Land mit finanziellen Mit-
teln ausgestattet und wurde auf Antrag von Kommunen aktiv. 
Die für diesen Fonds erlassenen „Richtlinien für Ankauf, Freilegung, Baureifma-
chung und Wiederveräußerung von Gewerbe-, Industrie- und Verkehrsbrachen im 
Rahmen des Grundstücksfonds NRW“ eröffnen den Kommunen weitgehende 
Rechte in Bezug auf die Festlegung der zukünftigen Nutzung der durch den Fonds 
erworbenen Grundstücke und auch in Bezug auf mögliche Käufer. 
In diesem Zusammenhang stellt DIE LINKE die folgenden Fragen: 
1. Welche Grundstücke in Köln sind über den Grundstücksfonds NRW erworben 

worden? Befinden sich diese Grundstücke derzeit im Eigentum der 
NRW.Urban und für welche dieser Grundstücke gelten die „Richtlinien für An-
kauf, Freilegung, Baureifmachung und Wiederveräußerung von Gewerbe-, In-
dustrie- und Verkehrsbrachen im Rahmen des Grundstücksfonds NRW“? 

2. Gibt es weitere Grundstücke in Köln, hinsichtlich derer die Stadt ähnlich weit-
reichende Mitspracherechte hat wie in den genannten „Richtlinien“? Falls ja: 
Welche Grundstücke sind dies, wer ist Eigentümer und worauf beruhen diese 
Mitspracherechte? 
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3. Wie werden die in den Antworten auf die Fragen 1 und 2 genannten 
Grundstücke derzeit genutzt, welche Nutzungen werden angestrebt und wie 
sehen die zeitlichen Planungen aus? 

4. Ist der Grundstücksfonds NRW noch aktiv im Erwerb von Grundstücken oder 
verwaltet er nur noch den Bestand? Falls er aktiv ist: Wird der Fonds von Sei-
ten der Stadt Köln genutzt? 
 

Antwort 
Zu 1.: 
In Köln hat der Grundstücksfonds NRW folgende Flächen erworben: 
- Hagen-Gelände in Kalk  
- Kolb-Gelände in Ehrenfeld  
- Gießerei-Gelände in Mülheim 
Das Hagen-Gelände in Kalk wurde nach Entwicklung vollständig an Investoren 
veräußert. Das Kolb-Gelände in Ehrenfeld ist bis auf die Kolb-Halle an der Helm-
holtzstr. nach Entwicklung ebenfalls veräußert worden. Das Gelände der Kolb-
Halle befindet sich noch im Eigentum von NRW.URBAN. Das Gießerei-Gelände in 
Mülheim steht noch vollständig im Eigentum der NRW.URBAN.  
Für alle drei Areale galten bzw. gelten die Richtlinien für Ankauf, Freilegung, Bau-
reifmachung und Wiederveräußerung von Gewerbe-, Industrie- und Verkehrsbra-
chen im Rahmen des Grundstücksfonds NRW und des Grundstücksfonds Ruhr.  
Zu 2.: 
Es gibt keine weiteren Grundstücke in Köln, hinsichtlich derer die Stadt ähnlich 
weitreichende Mitspracherechte hat. 
Zu 3.: 
Das Hagen-Gelände in Kalk wurde zu einem Technologiepark mit nicht störendem 
Gewerbe sowie Büro- und Dienstleistungsnutzungen entwickelt. Das Projekt ist 
fertig gestellt.  
Das Kolb-Gelände in Ehrenfeld ist bis auf die Kolb-Halle mit einer gemischten 
Nutzung (Gewerbe und Wohnen) entwickelt und veräußert worden. Die Kolb-Halle 
wird derzeit noch von dem Verein „wir selbst e.v.“ genutzt. NRW.Urban plant in 
Abstimmung mit der Stadt Köln den Abbruch mit anschließender Entwicklung zu 
einem Mischgebiet mit Wohnen und Gewerbe. Die an der Helmholtzstr. gelegenen 
Teilflächen sollen künftig für den Wohnungsbau mit einem hohen Anteil an öffent-
lich geförderten Mietwohnungen genutzt werden. Bei den heute gewerblich ge-
nutzten Teilflächen soll es bei der gewerblichen Nutzung bleiben. Die weitere Um-
setzung hängt davon ab, wann die Herausgabe der Kolb-Halle an NRW.URBAN 
erfolgen kann.  
Das Gießerei-Gelände in Mülheim ist nach Aufgabe der vormaligen industriellen 
Nutzung eine Brache. Die weitere Nutzung soll in einem Werkstattverfahren ge-
klärt werden, das jetzt angelaufen ist. Zur weiteren zeitlichen Planung sind noch 
keine Aussagen möglich.  
Zu 4.: 
Die o.g. Richtlinien sind weiterhin in Kraft. Kommunen können danach Anträge auf 
den Erwerb von entsprechenden Brachen stellen. Die Prioritäten des Grund-
stücksfonds NRW liegen aber seit geraumer Zeit in der Baureifmachung bereits 

 - 4 - 



  Niederschrift über die Sitzung des Liegenschaftsausschusses am 05.12.2013 

 - 5 - 

erworbener Flächen mit dem Ziel, diese für eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung bereit zu stellen.  
Derzeit sind keine Brachflächen von der Stadt Köln für einen Ankauf durch den 
Grundstücksfonds NRW angemeldet.  

Abstimmungsergebnis: 
Kenntnis genommen 

2 Gleichstellungsrelevante Themen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. RM Jörg Frank     gez. Gerhild Lesser 
Ausschussvorsitzender     Schriftführerin 
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